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RS OGH 1974/6/27 2Ob193/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1974

Norm

JN §55

ZPO §448 a

ZPO §502 Ba

Rechtssatz

Steht der Klagsforderung eine Gegenforderung gegenüber, dann ist nach § 55 Satz 3 JN für die Streitwertfeststellung

die Höhe der ungekürzten Klagsforderung maßgebend, und zwar auch dann, wenn der Kläger die Gegenforderung

selbst in Abrechnung bringt. Der im § 55 Satz 3 JN aufgestellte Grundsatz ist sinngemäß auch auf die Beantwortung der

Frage anzuwenden, ob eine Bagatellsache vorliegt.
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